
 

 

Parkerlaubnis für die Hintere Gasse und für die Straße An der Stadtmauer 
 
Die Einfahr- und Parkgenehmigungen für die Hintere Gasse und für die Straße An der Stadtmauer 
laufen zum 31.12.2025 ab und müssen neu beantragt werden. Bewohner, die mit Hauptwohnsitz 
gemeldet sind und keinen privaten Stellplatz besitzen, erhalten eine neue Ausnahmegenehmi-
gung, um die Hintere Gasse und die Straße An der Stadtmauer befahren und dort halten und par-
ken zu können. Bewohner mit Hauptwohnsitz, die einen privaten Stellplatz besitzen und Gewerbe-
treibende erhalten eine neue Ausnahmegenehmigung, um die Hintere Gasse und die Straße An 
der Stadtmauer befahren und um dort halten zu können. 
 
Die Ausnahmegenehmigungen können ab sofort unter Vorlage der Fahrzeugscheine gegen eine 
Gebühr in Höhe von 60,00 Euro beim Geschäftsbereich Recht, Ordnung und Sicherheit, Zimmer 
116 zu den üblichen Öffnungszeiten beantragt werden.  
Anträge können auch formlos per E-Mail an die Adresse recht.ordnung@heidenheim.de gesandt 
werden. Der Fahrzeugschein wird nur dann als Anlage der Mail benötigt, wenn sich das Kennzei-
chen geändert hat. 
 
 
Bürgermeisteramt Heidenheim 
 
 
Gez. Michael Salomo, Oberbürgermeister 
 
Tag der Veröffentlichung: 02.12.2025 
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